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Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren 
für den Besuch der Kindertagesstätte „Hand in Hand“ 

der Gemeinde Eurasburg 
(Kindertagesstätten-Gebührensatzung) 

vom 23.07.2024 
zuletzt geändert durch Satzung vom 22.07.2025 

 
 
Auf Grund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Gemeinde 
Eurasburg folgende Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Be-
such der gemeindlichen Kindertagesstätte „Hand in Hand“ (Kindertagesstättengebühren-
satzung) 

 
 
 

§ 1 
Gebührenerhebung 

 
Die Gemeinde Eurasburg erhebt für die Benutzung der gemeindlichen Kindertagesstätte 
Benutzungsgebühren (Besuchsgebühren). 
 
 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
Gebührenschuldner sind die Sorgeberechtigten (Eltern) des Kindes, das in die Kinderta-
gesstätte aufgenommen ist. Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
 
 

§ 3 
Gebührentatbestand 

 
Benutzungsgebühren (Besuchsgebühren) werden erhoben für den regelmäßigen Besuch 
der Kindertagesstätte. Die Gebührenpflicht besteht auch im Fall vorübergehender Erkran-
kung fort, es sei denn, dass das Kind wegen der Erkrankung aus dem Kindergarten ent-
lassen wird. 
 
 
 

§ 4 
Höhe der Gebühr 

 
(1) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Dauer des Besuchs der Kindertages-

stätte (tägliche Buchungszeiten). Für jeden angefangenen Monat werden folgende 
Gebühren erhoben: 
 

a) Buchungszeit von mehr als 4 Stunden bis 5 Stunden 170,00 Euro 
b) Buchungszeit von mehr als 5 Stunden bis 6 Stunden 187,00 Euro 
c) Buchungszeit von mehr als 6 Stunden bis 7 Stunden 206,00 Euro 
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d) Buchungszeit von mehr als 7 Stunden bis 8 Stunden 226,00 Euro 
e) Buchungszeit von mehr als 8 Stunden bis 9 Stunden 249,00 Euro 
 
(2) Die Gebühr wird für zwölf Besuchsmonate eines Jahres erhoben (Besuchsjahr). 

 
(3) Nimmt das Kind am Mittagessen teil, wird eine Verpflegungsgebühr fällig. Diese be-

trägt monatlich pauschal: 
 

a) Bei 2 Essen pro Woche 31,50 Euro 
b) Bei 3 Essen pro Woche 47,30 Euro 
c) Bei 4 Essen pro Woche 63,00 Euro 
d) Bei 5 Essen pro Woche 78,80 Euro 
 
 
(4) Das monatliche Getränke- und Spielgeld beträgt 6,00 Euro. 
 
(5) Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig 20,00 Euro.  

 
(6) Eine Änderung der Buchungszeiten oder eine Änderung der Anzahl der Mittages-

sen muss bis spätestens zum 15. des Vormonats, an dem die Änderung eintreten 
soll, erfolgen. Die Änderung ist schriftlich zu beantragen. Eine Reduzierung der Be-
suchszeiten nach Absatz 1 oder Anzahl der Mittagessen nach Absatz 3 ausschließ-
lich für den Monat August ist nicht zulässig. 

 
(7) Für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr beträgt die Benutzungsgebühr das 

Doppelte der Gebühr nach Abs. 1. Die Verdoppelung endet mit Ablauf des Vormo-
nats in dem das Kind das 3. Lebensjahr vollendet hat. 

 
 
 

§ 5 
Reduzierung 

 
 

Die Benutzungsgebühr für den Besuch der gemeindlichen Kindertagesstätte nach § 4 
Abs. 1 dieser Satzung reduziert sich um den hierfür gewährten staatlichen Beitragszu-
schuss zur Entlastung der Familien nach dem bayerischen Kinderbildungs- und Betreu-
ungsgesetz (Art. 23 Abs. 3 BayKiBiG). Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Ge-
meinde alle für die Gewährung des staatlichen Zuschusses erforderlichen Nachweise 
unverzüglich schriftlich vorzulegen. 
 
 
 

§ 6 
Entstehen der Gebührenschuld, Fälligkeit 

 
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte. 

Vorübergehende Abwesenheit lässt die Gebührenpflicht unberührt. 
 
(2) Die Gebühr ist spätestens am 5. Werktag eines jeden Monats im Voraus zu bezahlen. 
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§ 7 
Auskunftspflichten 

 
Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde die Gründe für die Höhe der 
maßgeblichen Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang der Verän-
derungen Auskunft zu erteilen. 
 
 
 

§ 8 

Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am 01.09.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 
von Benutzungsgebühren für den Besuch der Kindertagesstätte „Hand in Hand“ der Ge-
meinde Eurasburg vom 17.08.2005 zuletzt geändert durch Satzung vom 24.05.2022 au-
ßer Kraft. 
 
 
 
Gemeinde Eurasburg 
 
 
 
 
Moritz Sappl 
1. Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


